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Innenseite 1

105 mm

Innenseite 4

104 mm

Innenseite 3

104 mm

Innenseite 2

105 mm

Die Energiekrise und die CO2-Abgabe lassen die Heizkosten durch 
die Decke gehen. Nicht erst seit dem Angriff  auf die Ukraine im 
Februar 2022 explodieren die Preise, ein deutlicher Anstieg ist be-
reits seit der Abrechnungsperiode 2021 zu verzeichnen. Für viele 
Haushalte ist die Belastungsgrenze überschritten, eine Besse-
rung ist leider auch 2023 nicht in Sicht. Der beschlossene Gas-
preisdeckel wird die Preise lediglich auf einem hohen Niveau 
einfrieren. 

Bevor hohe Nachzahlungen geleistet werden, sollte die Abrech-
nung unbedingt geprüft werden. Genau hinschauen sollte man 
bei der (anteiligen) Umlage der CO2-Abgabe und der Verrech-
nung und Weitergabe der Dezemberhilfe 2022 an die Mie-
ter :  innen. 

Daneben beruhen viele Abrechnungsfehler auf Schwierigkeiten 
bei der wohnungsbezogenen Verbrauchserfassung. Nach der 
Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den anteiligen 
Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Nur wenn es in dem Gebäude nicht mehr als zwei Wohnun-
gen gibt und eine davon auch noch von der Vermieter : in selbst 
bewohnt wird, ist ein Abweichen von der Heizkostenverordnung 
zulässig. Ausnahmen gibt es darüber hinaus für Wohnheime, bei 
Gebäuden mit einem Passivhausstandard oder wenn die Ausstat-
tung mit Messgeräten nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich wäre. Pauschalmieten inklusive der Heizkosten 
sind daher in aller Regel unzulässig, können angesichts der aktu-
ellen Preisentwicklung für Mieter : innen im Einzelfall aber durch-
aus günstig sein. 

Welche Kosten können abgerechnet werden? 
Neben den Angaben über den Abrechnungszeitraum und den Nut-
zungszeitraum sind zunächst die Gesamtkosten für das Gebäude zu 
bestimmen. Darin dürfen nur folgende Kostenarten (§ 7 HeizkV) an-
gesetzt werden : 

  Brennstoff kosten :  Hier sind die angelieferten Mengen und 
die entsprechenden Kosten aufzuführen. Bei Ölzentralheizungen ist 
von dem Anfangsbestand nebst Lieferungen im Abrechnungsjahr 
die Restmenge zum Jahresende in Abzug zu bringen.

  Betriebsstrom :  Dieser ist durch einen eigenen Zähler zu 
erfassen.

  Weitere Kosten :  Das sind u. a. die Kosten der Bedienung 
(nicht bei modernen Anlagen), Wartungskosten (keine Reparatu-
ren!), die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, 
die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz, die Kosten der Anmietung und Verwendung einer Ausstattung 
zur Verbrauchserfassung, die Kosten der Berechnung und Auftei-
lung der Kosten (Verwaltungskosten) sowie die Kosten, die durch 
die Verbrauchsinformationen entstehen (z. B. das Porto bei der 
Übersendung der Verbrauchsinformationen per Post). 

Verbrauchsabhängige Abrechnung und
monatliche Verbrauchsinformation
Nach der Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den antei-
ligen Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Dies geschieht mit elektronischen Heizkostenverteilern, seltener 
mit Verdunsterröhrchen. Wenn das Wasser nicht über einen Durch-
lauferhitzer erwärmt wird, müssen in jeder Wohnung auch Warm-
wasserzähler installiert sein. Ist die zentrale Anlage zur Versorgung 
mit Wärme mit der zentralen Warmwasserversorgungsanlage ver-
bunden – und das ist in der Regel der Fall –, so ist die auf diese zent-
rale Anlage anfallende Wärmemenge zusätzlich mit einem Wärme-
zähler zu messen. 
Über die Höhe des individuellen Verbrauchs haben alle Vermie-
ter :  innen seit dem 1. Januar 2022 monatlich Auskunft zu erteilen. 
Dies geschieht häufi g über Online-Portale bzw. Apps, aber auch per 
Post. In den Verbrauchsinformationen wird der Verbrauch des letz-

ten Monats mitgeteilt. Um das eigene Verbrauchsverhalten besser 
einordnen zu können, muss über den Verbrauch des Vormonats, den 
Verbrauch im entsprechenden Monat des Vorjahrs (soweit schon er-
fasst) sowie den Verbrauch einer Durchschnittsnutzer : in aufgeklärt 
werden. 

Kostenverteilung auf die einzelnen Wohnungen
Ist der Verbrauch ordnungsgemäß erfasst, wird er auf die einzelnen 
Mietparteien verteilt. Dabei zahlt nicht jede : r einfach das, was er : sie 
verbraucht hat. Maximal 70 Prozent, mindestens jedoch 50 Prozent 
der Gesamtkosten werden nach dem erfassten Verbrauch verteilt, 
der Rest wird nach dem Anteil der (beheizbaren) Wohnfl äche an der 
Gesamtwohnfl äche umgelegt. Dabei sind die tatsächlichen Flächen-
verhältnisse (keine falschen Angaben im Mietvertrag) und die kor-
rekt erfassten Einzelverbräuche zu berücksichtigen. Lediglich bei 
einem Geräteausfall oder bei sonstigen zwingenden Gründen, 
(z. B. wenn die Mieter : in beim Ablesetermin den Zutritt zur Woh-
nung verweigert), darf der Verbrauch gemäß § 9a HeizkV geschätzt 
werden. 

Auszug und Mieter : innenwechsel
Endet das Mietverhältnis, so hat eine Zwischenablesung zu erfolgen. 
Das Ergebnis ist bei der Abrechnung des verbrauchsabhängigen Teils 
der Kosten zu berücksichtigen. Die nach Wohnfl äche umzulegenden 
Heizkosten sind nach der sogenannten Gradtagszahlentabelle auf-
zuteilen. Diese berücksichtigt den jahreszeitlich unterschiedlichen 
Heizenergieverbrauch. Beispielsweise werden im Januar 17 Prozent 
und im April 8 Prozent der Jahresheizenergie verbraucht. 

Recht auf Kürzung und Prüfung 
Wenn Vermieter : innen entgegen den Vorschriften der Heizkosten-
verordnung keine verbrauchsabhängige Abrechnung erstellen, be-
steht ein 15-prozentiges Kürzungsrecht. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Heiz- oder Warmwasserkosten insgesamt nach Quadrat-
metern umgelegt werden oder wenn der Verbrauch jede : r einzelnen 
oder der Gesamtverbrauch gar nicht erfasst wurde. Der Bundesge-
richtshof hat darüber hinaus festgestellt, dass von einer nicht ver-
brauchsabhängigen Abrechnung auch dann auszugehen ist, wenn 

die eigene Wohnung zwar über Heizkostenverteiler und Warm-
wasserzähler verfügt, die verbundene Heizungsanlage jedoch 
nicht mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet ist (BGH, Ur-
teil vom 12.1.2022, Az. VIII ZR 151/20). Wird der Energieaufwand für 
die Wassererwärmung also nicht gemessen, sondern mit einer 
Formel berechnet oder geschätzt, dürfen die Heizungs- und 
Warmwasserkosten um 15 Prozent gekürzt werden. 
Ab der Heizkostenabrechnung 2022 gibt es ein weiteres Kür-
zungsrecht :  Seit dem 1. Januar 2022 sind alle Vermieter :  innen 
verpfl ichtet, monatliche Verbrauchsinformationen zur Verfü-
gung zu stellen (siehe oben). Geschieht dies nicht, besteht gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 3 HeizKV ein 3-prozentiges Kürzungsrecht.
Bei Erstbezug eines Neubaus kann in Einzelfällen ein Abzug von 
Heizkosten verlangt werden, wenn »trocken geheizt« werden 
musste (AG Neukölln, Urteil vom 8.1.1988, Az. 9 C 616/87).

Unklarheiten, Widersprüche und mangelnde Plausibilität der 
Abrechnung sind von der Vermieter : in auszuräumen. Ein Nach-
zahlungsanspruch besteht so lange und soweit nicht, wie Ein-
wendungen geltend gemacht werden. Vermieter : innen müssen 
Einsicht in die Originalbelege gewähren. Aufgrund der Preisex-
plosion dürften insbesondere die Brennstoff rechnungen von In-
teresse sein. 

Die 3-jährige Verjährungsfrist beginnt sowohl für Mieter : innen 
als auch Vermieter  :  innen am Ende des Jahres, in dem die Abrech-
nung zugegangen ist. Danach können Zahlungsforderungen 
nicht mehr geltend gemacht werden. 

Die Abrechnung muss die Vermieter : in 
spätestens 12 Monate nach Ende der Abrech-
nungsperiode vorlegen. Bei einer verspäteten 
Vorlage kann er : sie keine Nachzahlung mehr ver-
langen (§ 556 Abs. 3 BGB). Mieter : innen müssen 
Einwendungen innerhalb von 12 Monaten nach 
Erhalt der Abrechnung vorbringen. 

Achtung

Im Abrechnungsjahr 2021 beträgt die CO2-
Abgabe 25 Euro pro Tonne CO2 und ist allein von 
den Mieter : innen zu zahlen. Im Abrechnungsjahr 
2022 erhöht sich die Abgabe auf 30 Euro. Ab dem 
1. Januar 2023 wird die CO2-Abgabe je nach Energie-
bilanz zwischen Mieter : innen und Vermieter : innen 
aufgeteilt. Die geplante Erhöhung wird aufgrund der 
Energiekrise ausgesetzt, sodass die Abgabe 2023 
weiterhin 30 Euro pro Tonne CO2 beträgt.

CO2-
Abgabe
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Eine häufi ge Fehlerquelle können Mieter : innen vorab selbst klä-
ren :  Sind alle Vorauszahlungen berücksichtigt worden? Wenn 
nicht, ist die Abrechnung bereits aus diesem Grund zu korri-
gieren. 

Durchschnittliche Heizkosten in 2021
Fernwärme 0,96 Euro bis 1,30 Euro / m² / Monat

Ölheizung 1,20 Euro bis 1,43 Euro / m² / Monat

Gasheizung 0,89 Euro bis 1,14 Euro / m² / Monat

Abhängig vom Modernisierungsstand des Gebäudes werden die 
Durchschnittswerte teilweise deutlich überschritten.

CO2-Abgabe auf Heizenergie
Seit dem 1. Januar 2021 wird eine zusätzliche Abgabe auf Heiz-
energie erhoben :  die CO2-Abgabe. Pro Tonne CO2 werden 25 Euro 
fällig – bis zum Jahr 2026 soll dieser Preis auf bis zu 65 Euro stei-
gen. Durch die Preissteigerung soll erreicht werden, dass Mie-
ter : innen weniger heizen. Trotz erheblicher Proteste setzte die 
CDU/CSU-Fraktion bei der Einführung durch, dass die Abgabe al-
lein von den Mieter : innen zu tragen ist, obwohl diese auf den 
Modernisierungsstand des Gebäudes und der Heizungsanlage 
keinerlei Einfl uss haben. Die Ampelkoalition korrigierte später 

zumindest teilweise :  Nach einem 10-Stufen-Modell erfolgt nun eine 
Kostenbeteiligung je nach Energiebilanz des Gebäudes. Diese Rege-
lung greift jedoch erst ab dem 1. Januar 2023. In den Abrechnungs-
zeiträumen 2021 und 2022 zahlen die Mieter : innen die CO2-Abgabe 
in voller Höhe.

Dezemberhilfen 2022
Mit dem Gesetz über die Dezember-Soforthilfen sollen Verbrau-
cher :  innen bei den Kosten für Erdgas und Wärme entlastet werden, 
indem der Bund die Kosten für den Dezember-Abschlag übernimmt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen konnten Mieter : innen ohne ei-
genen Wärmelieferungsvertrag ihre Heizkostenvorauszahlungen 
an die Vermieter : in im Dezember 2022 bereits kürzen. Spätestens in 
der Heizkostenabrechnung 2022, die im Laufe des Jahres 2023 erstellt 
wird, haben Vermieter : innen die Entlastung an ihre Mieter : innen 
weiterzugeben. 

Hilfe bei hohen Nachzahlungen
Tacheles e. V. und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben auf-
grund der Energiekostenexplosion Anfang November 2022 eine bun-
desweite Kampagne unten dem Namen »Energie-Hilfe« gestartet. 
MhM hat sich der Kampagne angeschlossen. Ziel ist es, Menschen in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen (Leistungsbezieher : innen, 
Rentner :  innen, Studierende, Arbeitnehmer : innen etc.) über ihre 
Rechte auf behördliche Übernahme von Energiekosten aufzuklären 
sowie zur Antragstellung zu ermutigen und zu ermächtigen. Im Zen-
trum der Kampagne steht die Webseite www.energie-hilfe.org, die 
umfangreiche Informationen für Betroff ene und Beratende über die 
jeweiligen sozialrechtlichen Ansprüche bietet und Musteranträge 
zur Verfügung stellt. 

Steht fest, dass die Heizkosten-Abrechnung ordnungsgemäß und die 
Nachzahlung fällig ist, dann sollten alle, die durch die Zahlung über-
fordert sind, prüfen, ob behördliche Unterstützung möglich ist. Zur 
Unterstützung der Kampagne bietet MhM seit Dezember 2022 – 
nach vorheriger Anmeldung – Hilfe bei der behördlichen Antragstel-
lung zur Übernahme der Nachzahlungen für Energiekosten an.

Stand 4 / 2023

Mieter helfen Mietern
Hamburger Mieterverein e. V.
Bartelsstraße 30
20357 Hamburg 
Fon 040 / 431 394 - 0
Fax 040 / 431 394 - 44
info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de
Diese Information ersetzt keine Rechtsberatung. 
Beratungszeiten und Mitgliedsbedingungen erfahren 
Sie unter :  040 / 431 394 - 0

Hamburger
Mieterverein e. V.



Die Energiekrise und die CO2-Abgabe lassen die Heizkosten durch 
die Decke gehen. Nicht erst seit dem Angriff  auf die Ukraine im 
Februar 2022 explodieren die Preise, ein deutlicher Anstieg ist be-
reits seit der Abrechnungsperiode 2021 zu verzeichnen. Für viele 
Haushalte ist die Belastungsgrenze überschritten, eine Besse-
rung ist leider auch 2023 nicht in Sicht. Der beschlossene Gas-
preisdeckel wird die Preise lediglich auf einem hohen Niveau 
einfrieren. 

Bevor hohe Nachzahlungen geleistet werden, sollte die Abrech-
nung unbedingt geprüft werden. Genau hinschauen sollte man 
bei der (anteiligen) Umlage der CO2-Abgabe und der Verrech-
nung und Weitergabe der Dezemberhilfe 2022 an die Mie-
ter :  innen. 

Daneben beruhen viele Abrechnungsfehler auf Schwierigkeiten 
bei der wohnungsbezogenen Verbrauchserfassung. Nach der 
Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den anteiligen 
Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Nur wenn es in dem Gebäude nicht mehr als zwei Wohnun-
gen gibt und eine davon auch noch von der Vermieter : in selbst 
bewohnt wird, ist ein Abweichen von der Heizkostenverordnung 
zulässig. Ausnahmen gibt es darüber hinaus für Wohnheime, bei 
Gebäuden mit einem Passivhausstandard oder wenn die Ausstat-
tung mit Messgeräten nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich wäre. Pauschalmieten inklusive der Heizkosten 
sind daher in aller Regel unzulässig, können angesichts der aktu-
ellen Preisentwicklung für Mieter : innen im Einzelfall aber durch-
aus günstig sein. 

Welche Kosten können abgerechnet werden? 
Neben den Angaben über den Abrechnungszeitraum und den Nut-
zungszeitraum sind zunächst die Gesamtkosten für das Gebäude zu 
bestimmen. Darin dürfen nur folgende Kostenarten (§ 7 HeizkV) an-
gesetzt werden : 

  Brennstoff kosten :  Hier sind die angelieferten Mengen und 
die entsprechenden Kosten aufzuführen. Bei Ölzentralheizungen ist 
von dem Anfangsbestand nebst Lieferungen im Abrechnungsjahr 
die Restmenge zum Jahresende in Abzug zu bringen.

  Betriebsstrom :  Dieser ist durch einen eigenen Zähler zu 
erfassen.

  Weitere Kosten :  Das sind u. a. die Kosten der Bedienung 
(nicht bei modernen Anlagen), Wartungskosten (keine Reparatu-
ren!), die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, 
die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz, die Kosten der Anmietung und Verwendung einer Ausstattung 
zur Verbrauchserfassung, die Kosten der Berechnung und Auftei-
lung der Kosten (Verwaltungskosten) sowie die Kosten, die durch 
die Verbrauchsinformationen entstehen (z. B. das Porto bei der 
Übersendung der Verbrauchsinformationen per Post). 

Verbrauchsabhängige Abrechnung und
monatliche Verbrauchsinformation
Nach der Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den antei-
ligen Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Dies geschieht mit elektronischen Heizkostenverteilern, seltener 
mit Verdunsterröhrchen. Wenn das Wasser nicht über einen Durch-
lauferhitzer erwärmt wird, müssen in jeder Wohnung auch Warm-
wasserzähler installiert sein. Ist die zentrale Anlage zur Versorgung 
mit Wärme mit der zentralen Warmwasserversorgungsanlage ver-
bunden – und das ist in der Regel der Fall –, so ist die auf diese zent-
rale Anlage anfallende Wärmemenge zusätzlich mit einem Wärme-
zähler zu messen. 
Über die Höhe des individuellen Verbrauchs haben alle Vermie-
ter :  innen seit dem 1. Januar 2022 monatlich Auskunft zu erteilen. 
Dies geschieht häufi g über Online-Portale bzw. Apps, aber auch per 
Post. In den Verbrauchsinformationen wird der Verbrauch des letz-

ten Monats mitgeteilt. Um das eigene Verbrauchsverhalten besser 
einordnen zu können, muss über den Verbrauch des Vormonats, den 
Verbrauch im entsprechenden Monat des Vorjahrs (soweit schon er-
fasst) sowie den Verbrauch einer Durchschnittsnutzer : in aufgeklärt 
werden. 

Kostenverteilung auf die einzelnen Wohnungen
Ist der Verbrauch ordnungsgemäß erfasst, wird er auf die einzelnen 
Mietparteien verteilt. Dabei zahlt nicht jede : r einfach das, was er : sie 
verbraucht hat. Maximal 70 Prozent, mindestens jedoch 50 Prozent 
der Gesamtkosten werden nach dem erfassten Verbrauch verteilt, 
der Rest wird nach dem Anteil der (beheizbaren) Wohnfl äche an der 
Gesamtwohnfl äche umgelegt. Dabei sind die tatsächlichen Flächen-
verhältnisse (keine falschen Angaben im Mietvertrag) und die kor-
rekt erfassten Einzelverbräuche zu berücksichtigen. Lediglich bei 
einem Geräteausfall oder bei sonstigen zwingenden Gründen, 
(z. B. wenn die Mieter : in beim Ablesetermin den Zutritt zur Woh-
nung verweigert), darf der Verbrauch gemäß § 9a HeizkV geschätzt 
werden. 

Auszug und Mieter : innenwechsel
Endet das Mietverhältnis, so hat eine Zwischenablesung zu erfolgen. 
Das Ergebnis ist bei der Abrechnung des verbrauchsabhängigen Teils 
der Kosten zu berücksichtigen. Die nach Wohnfl äche umzulegenden 
Heizkosten sind nach der sogenannten Gradtagszahlentabelle auf-
zuteilen. Diese berücksichtigt den jahreszeitlich unterschiedlichen 
Heizenergieverbrauch. Beispielsweise werden im Januar 17 Prozent 
und im April 8 Prozent der Jahresheizenergie verbraucht. 

Recht auf Kürzung und Prüfung 
Wenn Vermieter : innen entgegen den Vorschriften der Heizkosten-
verordnung keine verbrauchsabhängige Abrechnung erstellen, be-
steht ein 15-prozentiges Kürzungsrecht. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Heiz- oder Warmwasserkosten insgesamt nach Quadrat-
metern umgelegt werden oder wenn der Verbrauch jede : r einzelnen 
oder der Gesamtverbrauch gar nicht erfasst wurde. Der Bundesge-
richtshof hat darüber hinaus festgestellt, dass von einer nicht ver-
brauchsabhängigen Abrechnung auch dann auszugehen ist, wenn 

die eigene Wohnung zwar über Heizkostenverteiler und Warm-
wasserzähler verfügt, die verbundene Heizungsanlage jedoch 
nicht mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet ist (BGH, Ur-
teil vom 12.1.2022, Az. VIII ZR 151/20). Wird der Energieaufwand für 
die Wassererwärmung also nicht gemessen, sondern mit einer 
Formel berechnet oder geschätzt, dürfen die Heizungs- und 
Warmwasserkosten um 15 Prozent gekürzt werden. 
Ab der Heizkostenabrechnung 2022 gibt es ein weiteres Kür-
zungsrecht :  Seit dem 1. Januar 2022 sind alle Vermieter :  innen 
verpfl ichtet, monatliche Verbrauchsinformationen zur Verfü-
gung zu stellen (siehe oben). Geschieht dies nicht, besteht gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 3 HeizKV ein 3-prozentiges Kürzungsrecht.
Bei Erstbezug eines Neubaus kann in Einzelfällen ein Abzug von 
Heizkosten verlangt werden, wenn »trocken geheizt« werden 
musste (AG Neukölln, Urteil vom 8.1.1988, Az. 9 C 616/87).

Unklarheiten, Widersprüche und mangelnde Plausibilität der 
Abrechnung sind von der Vermieter : in auszuräumen. Ein Nach-
zahlungsanspruch besteht so lange und soweit nicht, wie Ein-
wendungen geltend gemacht werden. Vermieter : innen müssen 
Einsicht in die Originalbelege gewähren. Aufgrund der Preisex-
plosion dürften insbesondere die Brennstoff rechnungen von In-
teresse sein. 

Die 3-jährige Verjährungsfrist beginnt sowohl für Mieter : innen 
als auch Vermieter  :  innen am Ende des Jahres, in dem die Abrech-
nung zugegangen ist. Danach können Zahlungsforderungen 
nicht mehr geltend gemacht werden. 

Die Abrechnung muss die Vermieter : in 
spätestens 12 Monate nach Ende der Abrech-
nungsperiode vorlegen. Bei einer verspäteten 
Vorlage kann er : sie keine Nachzahlung mehr ver-
langen (§ 556 Abs. 3 BGB). Mieter : innen müssen 
Einwendungen innerhalb von 12 Monaten nach 
Erhalt der Abrechnung vorbringen. 

Achtung



Die Energiekrise und die CO2-Abgabe lassen die Heizkosten durch 
die Decke gehen. Nicht erst seit dem Angriff  auf die Ukraine im 
Februar 2022 explodieren die Preise, ein deutlicher Anstieg ist be-
reits seit der Abrechnungsperiode 2021 zu verzeichnen. Für viele 
Haushalte ist die Belastungsgrenze überschritten, eine Besse-
rung ist leider auch 2023 nicht in Sicht. Der beschlossene Gas-
preisdeckel wird die Preise lediglich auf einem hohen Niveau 
einfrieren. 

Bevor hohe Nachzahlungen geleistet werden, sollte die Abrech-
nung unbedingt geprüft werden. Genau hinschauen sollte man 
bei der (anteiligen) Umlage der CO2-Abgabe und der Verrech-
nung und Weitergabe der Dezemberhilfe 2022 an die Mie-
ter :  innen. 

Daneben beruhen viele Abrechnungsfehler auf Schwierigkeiten 
bei der wohnungsbezogenen Verbrauchserfassung. Nach der 
Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den anteiligen 
Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Nur wenn es in dem Gebäude nicht mehr als zwei Wohnun-
gen gibt und eine davon auch noch von der Vermieter : in selbst 
bewohnt wird, ist ein Abweichen von der Heizkostenverordnung 
zulässig. Ausnahmen gibt es darüber hinaus für Wohnheime, bei 
Gebäuden mit einem Passivhausstandard oder wenn die Ausstat-
tung mit Messgeräten nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich wäre. Pauschalmieten inklusive der Heizkosten 
sind daher in aller Regel unzulässig, können angesichts der aktu-
ellen Preisentwicklung für Mieter : innen im Einzelfall aber durch-
aus günstig sein. 

Welche Kosten können abgerechnet werden? 
Neben den Angaben über den Abrechnungszeitraum und den Nut-
zungszeitraum sind zunächst die Gesamtkosten für das Gebäude zu 
bestimmen. Darin dürfen nur folgende Kostenarten (§ 7 HeizkV) an-
gesetzt werden : 

  Brennstoff kosten :  Hier sind die angelieferten Mengen und 
die entsprechenden Kosten aufzuführen. Bei Ölzentralheizungen ist 
von dem Anfangsbestand nebst Lieferungen im Abrechnungsjahr 
die Restmenge zum Jahresende in Abzug zu bringen.

  Betriebsstrom :  Dieser ist durch einen eigenen Zähler zu 
erfassen.

  Weitere Kosten :  Das sind u. a. die Kosten der Bedienung 
(nicht bei modernen Anlagen), Wartungskosten (keine Reparatu-
ren!), die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, 
die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz, die Kosten der Anmietung und Verwendung einer Ausstattung 
zur Verbrauchserfassung, die Kosten der Berechnung und Auftei-
lung der Kosten (Verwaltungskosten) sowie die Kosten, die durch 
die Verbrauchsinformationen entstehen (z. B. das Porto bei der 
Übersendung der Verbrauchsinformationen per Post). 

Verbrauchsabhängige Abrechnung und
monatliche Verbrauchsinformation
Nach der Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den antei-
ligen Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Dies geschieht mit elektronischen Heizkostenverteilern, seltener 
mit Verdunsterröhrchen. Wenn das Wasser nicht über einen Durch-
lauferhitzer erwärmt wird, müssen in jeder Wohnung auch Warm-
wasserzähler installiert sein. Ist die zentrale Anlage zur Versorgung 
mit Wärme mit der zentralen Warmwasserversorgungsanlage ver-
bunden – und das ist in der Regel der Fall –, so ist die auf diese zent-
rale Anlage anfallende Wärmemenge zusätzlich mit einem Wärme-
zähler zu messen. 
Über die Höhe des individuellen Verbrauchs haben alle Vermie-
ter :  innen seit dem 1. Januar 2022 monatlich Auskunft zu erteilen. 
Dies geschieht häufi g über Online-Portale bzw. Apps, aber auch per 
Post. In den Verbrauchsinformationen wird der Verbrauch des letz-

ten Monats mitgeteilt. Um das eigene Verbrauchsverhalten besser 
einordnen zu können, muss über den Verbrauch des Vormonats, den 
Verbrauch im entsprechenden Monat des Vorjahrs (soweit schon er-
fasst) sowie den Verbrauch einer Durchschnittsnutzer : in aufgeklärt 
werden. 

Kostenverteilung auf die einzelnen Wohnungen
Ist der Verbrauch ordnungsgemäß erfasst, wird er auf die einzelnen 
Mietparteien verteilt. Dabei zahlt nicht jede : r einfach das, was er : sie 
verbraucht hat. Maximal 70 Prozent, mindestens jedoch 50 Prozent 
der Gesamtkosten werden nach dem erfassten Verbrauch verteilt, 
der Rest wird nach dem Anteil der (beheizbaren) Wohnfl äche an der 
Gesamtwohnfl äche umgelegt. Dabei sind die tatsächlichen Flächen-
verhältnisse (keine falschen Angaben im Mietvertrag) und die kor-
rekt erfassten Einzelverbräuche zu berücksichtigen. Lediglich bei 
einem Geräteausfall oder bei sonstigen zwingenden Gründen, 
(z. B. wenn die Mieter : in beim Ablesetermin den Zutritt zur Woh-
nung verweigert), darf der Verbrauch gemäß § 9a HeizkV geschätzt 
werden. 

Auszug und Mieter : innenwechsel
Endet das Mietverhältnis, so hat eine Zwischenablesung zu erfolgen. 
Das Ergebnis ist bei der Abrechnung des verbrauchsabhängigen Teils 
der Kosten zu berücksichtigen. Die nach Wohnfl äche umzulegenden 
Heizkosten sind nach der sogenannten Gradtagszahlentabelle auf-
zuteilen. Diese berücksichtigt den jahreszeitlich unterschiedlichen 
Heizenergieverbrauch. Beispielsweise werden im Januar 17 Prozent 
und im April 8 Prozent der Jahresheizenergie verbraucht. 

Recht auf Kürzung und Prüfung 
Wenn Vermieter : innen entgegen den Vorschriften der Heizkosten-
verordnung keine verbrauchsabhängige Abrechnung erstellen, be-
steht ein 15-prozentiges Kürzungsrecht. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Heiz- oder Warmwasserkosten insgesamt nach Quadrat-
metern umgelegt werden oder wenn der Verbrauch jede : r einzelnen 
oder der Gesamtverbrauch gar nicht erfasst wurde. Der Bundesge-
richtshof hat darüber hinaus festgestellt, dass von einer nicht ver-
brauchsabhängigen Abrechnung auch dann auszugehen ist, wenn 

die eigene Wohnung zwar über Heizkostenverteiler und Warm-
wasserzähler verfügt, die verbundene Heizungsanlage jedoch 
nicht mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet ist (BGH, Ur-
teil vom 12.1.2022, Az. VIII ZR 151/20). Wird der Energieaufwand für 
die Wassererwärmung also nicht gemessen, sondern mit einer 
Formel berechnet oder geschätzt, dürfen die Heizungs- und 
Warmwasserkosten um 15 Prozent gekürzt werden. 
Ab der Heizkostenabrechnung 2022 gibt es ein weiteres Kür-
zungsrecht :  Seit dem 1. Januar 2022 sind alle Vermieter :  innen 
verpfl ichtet, monatliche Verbrauchsinformationen zur Verfü-
gung zu stellen (siehe oben). Geschieht dies nicht, besteht gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 3 HeizKV ein 3-prozentiges Kürzungsrecht.
Bei Erstbezug eines Neubaus kann in Einzelfällen ein Abzug von 
Heizkosten verlangt werden, wenn »trocken geheizt« werden 
musste (AG Neukölln, Urteil vom 8.1.1988, Az. 9 C 616/87).

Unklarheiten, Widersprüche und mangelnde Plausibilität der 
Abrechnung sind von der Vermieter : in auszuräumen. Ein Nach-
zahlungsanspruch besteht so lange und soweit nicht, wie Ein-
wendungen geltend gemacht werden. Vermieter : innen müssen 
Einsicht in die Originalbelege gewähren. Aufgrund der Preisex-
plosion dürften insbesondere die Brennstoff rechnungen von In-
teresse sein. 

Die 3-jährige Verjährungsfrist beginnt sowohl für Mieter : innen 
als auch Vermieter  :  innen am Ende des Jahres, in dem die Abrech-
nung zugegangen ist. Danach können Zahlungsforderungen 
nicht mehr geltend gemacht werden. 

Die Abrechnung muss die Vermieter : in 
spätestens 12 Monate nach Ende der Abrech-
nungsperiode vorlegen. Bei einer verspäteten 
Vorlage kann er : sie keine Nachzahlung mehr ver-
langen (§ 556 Abs. 3 BGB). Mieter : innen müssen 
Einwendungen innerhalb von 12 Monaten nach 
Erhalt der Abrechnung vorbringen. 

Achtung

Die Energiekrise und die CO2-Abgabe lassen die Heizkosten durch 
die Decke gehen. Nicht erst seit dem Angriff  auf die Ukraine im 
Februar 2022 explodieren die Preise, ein deutlicher Anstieg ist be-
reits seit der Abrechnungsperiode 2021 zu verzeichnen. Für viele 
Haushalte ist die Belastungsgrenze überschritten, eine Besse-
rung ist leider auch 2023 nicht in Sicht. Der beschlossene Gas-
preisdeckel wird die Preise lediglich auf einem hohen Niveau 
einfrieren. 

Bevor hohe Nachzahlungen geleistet werden, sollte die Abrech-
nung unbedingt geprüft werden. Genau hinschauen sollte man 
bei der (anteiligen) Umlage der CO2-Abgabe und der Verrech-
nung und Weitergabe der Dezemberhilfe 2022 an die Mie-
ter :  innen. 

Daneben beruhen viele Abrechnungsfehler auf Schwierigkeiten 
bei der wohnungsbezogenen Verbrauchserfassung. Nach der 
Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den anteiligen 
Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Nur wenn es in dem Gebäude nicht mehr als zwei Wohnun-
gen gibt und eine davon auch noch von der Vermieter : in selbst 
bewohnt wird, ist ein Abweichen von der Heizkostenverordnung 
zulässig. Ausnahmen gibt es darüber hinaus für Wohnheime, bei 
Gebäuden mit einem Passivhausstandard oder wenn die Ausstat-
tung mit Messgeräten nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich wäre. Pauschalmieten inklusive der Heizkosten 
sind daher in aller Regel unzulässig, können angesichts der aktu-
ellen Preisentwicklung für Mieter : innen im Einzelfall aber durch-
aus günstig sein. 

Welche Kosten können abgerechnet werden? 
Neben den Angaben über den Abrechnungszeitraum und den Nut-
zungszeitraum sind zunächst die Gesamtkosten für das Gebäude zu 
bestimmen. Darin dürfen nur folgende Kostenarten (§ 7 HeizkV) an-
gesetzt werden : 

  Brennstoff kosten :  Hier sind die angelieferten Mengen und 
die entsprechenden Kosten aufzuführen. Bei Ölzentralheizungen ist 
von dem Anfangsbestand nebst Lieferungen im Abrechnungsjahr 
die Restmenge zum Jahresende in Abzug zu bringen.

  Betriebsstrom :  Dieser ist durch einen eigenen Zähler zu 
erfassen.

  Weitere Kosten :  Das sind u. a. die Kosten der Bedienung 
(nicht bei modernen Anlagen), Wartungskosten (keine Reparatu-
ren!), die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, 
die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz, die Kosten der Anmietung und Verwendung einer Ausstattung 
zur Verbrauchserfassung, die Kosten der Berechnung und Auftei-
lung der Kosten (Verwaltungskosten) sowie die Kosten, die durch 
die Verbrauchsinformationen entstehen (z. B. das Porto bei der 
Übersendung der Verbrauchsinformationen per Post). 

Verbrauchsabhängige Abrechnung und
monatliche Verbrauchsinformation
Nach der Heizkostenverordnung müssen Vermieter : innen den antei-
ligen Verbrauch der Mieter : innen an Wärme und Warmwasser erfas-
sen. Dies geschieht mit elektronischen Heizkostenverteilern, seltener 
mit Verdunsterröhrchen. Wenn das Wasser nicht über einen Durch-
lauferhitzer erwärmt wird, müssen in jeder Wohnung auch Warm-
wasserzähler installiert sein. Ist die zentrale Anlage zur Versorgung 
mit Wärme mit der zentralen Warmwasserversorgungsanlage ver-
bunden – und das ist in der Regel der Fall –, so ist die auf diese zent-
rale Anlage anfallende Wärmemenge zusätzlich mit einem Wärme-
zähler zu messen. 
Über die Höhe des individuellen Verbrauchs haben alle Vermie-
ter :  innen seit dem 1. Januar 2022 monatlich Auskunft zu erteilen. 
Dies geschieht häufi g über Online-Portale bzw. Apps, aber auch per 
Post. In den Verbrauchsinformationen wird der Verbrauch des letz-

ten Monats mitgeteilt. Um das eigene Verbrauchsverhalten besser 
einordnen zu können, muss über den Verbrauch des Vormonats, den 
Verbrauch im entsprechenden Monat des Vorjahrs (soweit schon er-
fasst) sowie den Verbrauch einer Durchschnittsnutzer : in aufgeklärt 
werden. 

Kostenverteilung auf die einzelnen Wohnungen
Ist der Verbrauch ordnungsgemäß erfasst, wird er auf die einzelnen 
Mietparteien verteilt. Dabei zahlt nicht jede : r einfach das, was er : sie 
verbraucht hat. Maximal 70 Prozent, mindestens jedoch 50 Prozent 
der Gesamtkosten werden nach dem erfassten Verbrauch verteilt, 
der Rest wird nach dem Anteil der (beheizbaren) Wohnfl äche an der 
Gesamtwohnfl äche umgelegt. Dabei sind die tatsächlichen Flächen-
verhältnisse (keine falschen Angaben im Mietvertrag) und die kor-
rekt erfassten Einzelverbräuche zu berücksichtigen. Lediglich bei 
einem Geräteausfall oder bei sonstigen zwingenden Gründen, 
(z. B. wenn die Mieter : in beim Ablesetermin den Zutritt zur Woh-
nung verweigert), darf der Verbrauch gemäß § 9a HeizkV geschätzt 
werden. 

Auszug und Mieter : innenwechsel
Endet das Mietverhältnis, so hat eine Zwischenablesung zu erfolgen. 
Das Ergebnis ist bei der Abrechnung des verbrauchsabhängigen Teils 
der Kosten zu berücksichtigen. Die nach Wohnfl äche umzulegenden 
Heizkosten sind nach der sogenannten Gradtagszahlentabelle auf-
zuteilen. Diese berücksichtigt den jahreszeitlich unterschiedlichen 
Heizenergieverbrauch. Beispielsweise werden im Januar 17 Prozent 
und im April 8 Prozent der Jahresheizenergie verbraucht. 

Recht auf Kürzung und Prüfung 
Wenn Vermieter : innen entgegen den Vorschriften der Heizkosten-
verordnung keine verbrauchsabhängige Abrechnung erstellen, be-
steht ein 15-prozentiges Kürzungsrecht. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Heiz- oder Warmwasserkosten insgesamt nach Quadrat-
metern umgelegt werden oder wenn der Verbrauch jede : r einzelnen 
oder der Gesamtverbrauch gar nicht erfasst wurde. Der Bundesge-
richtshof hat darüber hinaus festgestellt, dass von einer nicht ver-
brauchsabhängigen Abrechnung auch dann auszugehen ist, wenn 

die eigene Wohnung zwar über Heizkostenverteiler und Warm-
wasserzähler verfügt, die verbundene Heizungsanlage jedoch 
nicht mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet ist (BGH, Ur-
teil vom 12.1.2022, Az. VIII ZR 151/20). Wird der Energieaufwand für 
die Wassererwärmung also nicht gemessen, sondern mit einer 
Formel berechnet oder geschätzt, dürfen die Heizungs- und 
Warmwasserkosten um 15 Prozent gekürzt werden. 
Ab der Heizkostenabrechnung 2022 gibt es ein weiteres Kür-
zungsrecht :  Seit dem 1. Januar 2022 sind alle Vermieter :  innen 
verpfl ichtet, monatliche Verbrauchsinformationen zur Verfü-
gung zu stellen (siehe oben). Geschieht dies nicht, besteht gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 3 HeizKV ein 3-prozentiges Kürzungsrecht.
Bei Erstbezug eines Neubaus kann in Einzelfällen ein Abzug von 
Heizkosten verlangt werden, wenn »trocken geheizt« werden 
musste (AG Neukölln, Urteil vom 8.1.1988, Az. 9 C 616/87).

Unklarheiten, Widersprüche und mangelnde Plausibilität der 
Abrechnung sind von der Vermieter : in auszuräumen. Ein Nach-
zahlungsanspruch besteht so lange und soweit nicht, wie Ein-
wendungen geltend gemacht werden. Vermieter : innen müssen 
Einsicht in die Originalbelege gewähren. Aufgrund der Preisex-
plosion dürften insbesondere die Brennstoff rechnungen von In-
teresse sein. 

Die 3-jährige Verjährungsfrist beginnt sowohl für Mieter : innen 
als auch Vermieter  :  innen am Ende des Jahres, in dem die Abrech-
nung zugegangen ist. Danach können Zahlungsforderungen 
nicht mehr geltend gemacht werden. 

Die Abrechnung muss die Vermieter : in 
spätestens 12 Monate nach Ende der Abrech-
nungsperiode vorlegen. Bei einer verspäteten 
Vorlage kann er : sie keine Nachzahlung mehr ver-
langen (§ 556 Abs. 3 BGB). Mieter : innen müssen 
Einwendungen innerhalb von 12 Monaten nach 
Erhalt der Abrechnung vorbringen. 

Achtung



Im Abrechnungsjahr 2021 beträgt die CO2-
Abgabe 25 Euro pro Tonne CO2 und ist allein von 
den Mieter : innen zu zahlen. Im Abrechnungsjahr 
2022 erhöht sich die Abgabe auf 30 Euro. Ab dem 
1. Januar 2023 wird die CO2-Abgabe je nach Energie-
bilanz zwischen Mieter : innen und Vermieter : innen 
aufgeteilt. Die geplante Erhöhung wird aufgrund der 
Energiekrise ausgesetzt, sodass die Abgabe 2023 
weiterhin 30 Euro pro Tonne CO2 beträgt.

CO2-
Abgabe
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Eine häufi ge Fehlerquelle können Mieter : innen vorab selbst klä-
ren :  Sind alle Vorauszahlungen berücksichtigt worden? Wenn 
nicht, ist die Abrechnung bereits aus diesem Grund zu korri-
gieren. 

Durchschnittliche Heizkosten in 2021
Fernwärme 0,96 Euro bis 1,30 Euro / m² / Monat

Ölheizung 1,20 Euro bis 1,43 Euro / m² / Monat

Gasheizung 0,89 Euro bis 1,14 Euro / m² / Monat

Abhängig vom Modernisierungsstand des Gebäudes werden die 
Durchschnittswerte teilweise deutlich überschritten.

CO2-Abgabe auf Heizenergie
Seit dem 1. Januar 2021 wird eine zusätzliche Abgabe auf Heiz-
energie erhoben :  die CO2-Abgabe. Pro Tonne CO2 werden 25 Euro 
fällig – bis zum Jahr 2026 soll dieser Preis auf bis zu 65 Euro stei-
gen. Durch die Preissteigerung soll erreicht werden, dass Mie-
ter : innen weniger heizen. Trotz erheblicher Proteste setzte die 
CDU/CSU-Fraktion bei der Einführung durch, dass die Abgabe al-
lein von den Mieter : innen zu tragen ist, obwohl diese auf den 
Modernisierungsstand des Gebäudes und der Heizungsanlage 
keinerlei Einfl uss haben. Die Ampelkoalition korrigierte später 

zumindest teilweise :  Nach einem 10-Stufen-Modell erfolgt nun eine 
Kostenbeteiligung je nach Energiebilanz des Gebäudes. Diese Rege-
lung greift jedoch erst ab dem 1. Januar 2023. In den Abrechnungs-
zeiträumen 2021 und 2022 zahlen die Mieter : innen die CO2-Abgabe 
in voller Höhe.

Dezemberhilfen 2022
Mit dem Gesetz über die Dezember-Soforthilfen sollen Verbrau-
cher :  innen bei den Kosten für Erdgas und Wärme entlastet werden, 
indem der Bund die Kosten für den Dezember-Abschlag übernimmt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen konnten Mieter : innen ohne ei-
genen Wärmelieferungsvertrag ihre Heizkostenvorauszahlungen 
an die Vermieter : in im Dezember 2022 bereits kürzen. Spätestens in 
der Heizkostenabrechnung 2022, die im Laufe des Jahres 2023 erstellt 
wird, haben Vermieter : innen die Entlastung an ihre Mieter : innen 
weiterzugeben. 

Hilfe bei hohen Nachzahlungen
Tacheles e. V. und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben auf-
grund der Energiekostenexplosion Anfang November 2022 eine bun-
desweite Kampagne unten dem Namen »Energie-Hilfe« gestartet. 
MhM hat sich der Kampagne angeschlossen. Ziel ist es, Menschen in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen (Leistungsbezieher : innen, 
Rentner :  innen, Studierende, Arbeitnehmer : innen etc.) über ihre 
Rechte auf behördliche Übernahme von Energiekosten aufzuklären 
sowie zur Antragstellung zu ermutigen und zu ermächtigen. Im Zen-
trum der Kampagne steht die Webseite www.energie-hilfe.org, die 
umfangreiche Informationen für Betroff ene und Beratende über die 
jeweiligen sozialrechtlichen Ansprüche bietet und Musteranträge 
zur Verfügung stellt. 

Steht fest, dass die Heizkosten-Abrechnung ordnungsgemäß und die 
Nachzahlung fällig ist, dann sollten alle, die durch die Zahlung über-
fordert sind, prüfen, ob behördliche Unterstützung möglich ist. Zur 
Unterstützung der Kampagne bietet MhM seit Dezember 2022 – 
nach vorheriger Anmeldung – Hilfe bei der behördlichen Antragstel-
lung zur Übernahme der Nachzahlungen für Energiekosten an.

Stand 4 / 2023

Mieter helfen Mietern
Hamburger Mieterverein e. V.
Bartelsstraße 30
20357 Hamburg 
Fon 040 / 431 394 - 0
Fax 040 / 431 394 - 44
info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de
Diese Information ersetzt keine Rechtsberatung. 
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